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(54) Dosierverfahren und Dosiervorrichtung

(57) Die Erfindung betrifft ein Dosierverfahren sowie
eine Dosiervorrichtung, insbesondere zum Dosieren von
Snus oder dergleichen, wobei eine Portion Tabak (28,
36, 50) in eine Dosierkammer (17, 18, 19, 59) einer Do-

siervorrichtung (10) gefüllt wird, wobei die Portion Tabak
mittels Ausblasluft aus der Dosierkammer ausgeblasen
wird und wobei der Ausblasluft Wasserdampf hinzuge-
fügt wird.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Dosierverfahren sowie
eine Dosiervorrichtung, insbesondere zum Dosieren von
Snus oder dergleichen, wobei eine Portion Tabak in eine
Dosierkammer einer Dosiervorrichtung gefüllt wird und
wobei die Portion Tabak mittels Ausblasluft aus der Do-
sierkammer ausgeblasen wird.
[0002] Derartige Dosierverfahren bzw. Dosiervorrich-
tungen zu deren Durchführung sind aus dem Stand der
Technik hinreichend bekannt und werden regelmäßig zur
Dosierung bzw. Portionierung von Tabak eingesetzt. So
sind auch volumetrische Dosierungen mit festen oder
verstellbaren Volumina zur Dosierung bzw. Portionie-
rung von kleineren Tabakmengen für Oraltabake wie
Snus gebräuchlich. Bei den bekannten Verfahren sind in
einer drehbaren Dosierplatte Dosierkammern ausgebil-
det, in die jeweils eine Menge Tabak zur Portionierung
desselben eingefüllt wird. Die drehbare Dosierplatte
kann über einen die Dosierkammern verschließenden
Schleifteller so bewegt werden, dass bei einer Überdek-
kung einer Dosierkammer mit einer Öffnung im Schleif-
teller eine Portion Tabak aus der Dosierkammer nach
unten herausfällt. Alternativ ist es auch möglich, die Do-
sierkammern mittels Klappen oder Schieber zu ver-
schließen. Weiter ist es bekannt, die Portion Tabak aus
der Dosierkammer mittels eines Luftstoßes auszublasen
bzw. zu beschleunigen. Neben der vorbeschriebenen
Variante, die Dosierkammer nach unten zu entleeren,
kann die Dosierkammer auch mittels eines Luftstoßes
nach oben entleert werden. Dieses Verfahren kommt
dann zum Einsatz, wenn ein Volumen der Dosierkammer
verstellbar sein soll. Dazu wird von einer Unterseite der
Dosierplatte ein Stempel oder Kolben in die Dosierkam-
mer hineinbewegt, um das gewünschte Volumen der Do-
sierkammer einzustellen. Ein Ausblasen der betreffen-
den Portion Tabak kann dann über eine in der Dosier-
kammer mündende Druckluftleitung erfolgen.
[0003] Bei beiden Arten der Dosierung treten aufgrund
der vergleichsweise kleinen Dosiermengen während des
Dosiervorgangs Probleme auf. So kommt es zu einem
Anhaften von Tabak in der Dosierkammer und in Leitun-
gen, wodurch die gewünschte Portionsgröße zu klein
oder ungenau Portioniert wird bzw. Verstopfungen auf-
treten.
[0004] Der vorliegenden Erfindung liegt daher die Auf-
gabe zugrunde, ein Dosierverfahren und eine Dosiervor-
richtung zur Dosierung von Oraltabak vorzuschlagen, mit
dem bzw. der eine präzise Dosierung einer Portion Tabak
ohne ständige Anhaftungen bzw. Verstopfungen ermög-
licht wird.
[0005] Diese Aufgabe wird durch ein Verfahren mit den
Merkmalen des Anspruchs 1 und eine Vorrichtung mit
den Merkmalen des Anspruchs 7 gelöst.
[0006] Bei dem erfindungsgemäßen Dosierverfahren,
insbesondere zum Dosierung von Snus oder derglei-
chen, wird eine Portion Tabak in eine Dosierkammer ei-
ner Dosiervorrichtung gefüllt, wobei die Portion Tabak

mittels Ausblasluft aus der Dosierkammer ausgeblasen
wird, und wobei der Ausblasluft Wasserdampf hinzuge-
fügt wird.
[0007] Die Ausblasluft wird als ein Luftstoß von einer
Oberseite oder Unterseite der Dosierkammer auf die in
der Dosierkammer befindliche Portion Tabak gerichtet,
so dass die Portion Tabak aus der Dosierkammer aus-
geblasen und in einen Förderkanal zum Weitertransport
der Portion Tabak befördert wird. Die Ausblasluft wird
mittels eines an einer Druckluftquelle angeschlossenen
Ventils als ein Luftstoß abgegeben, wobei nachfolgend
dem Ventil der Ausblasluft der Wasserdampf hinzugefügt
wird. Die mit Dampf versehene Ausblasluft ermöglicht
ein im Wesentlichen vollständiges Ausblasen der in der
Dosierkammer befindlichen Portion Tabak bzw. Reini-
gen der Dosierkammer, ohne dass Tabakreste an einer
Innenwandung der Dosierkammer anhaften bzw. zurück-
bleiben. Das erfindungsgemäße Verfahren stellt somit
einen vollständigen Austrag der Portion Tabak aus der
Dosierkammer und somit eine genaue Dosierung bzw.
Ausgabe einer gewünschten Portionsgröße sicher.
[0008] In einer vorteilhaften Ausführungsform des Ver-
fahrens kann als Wasserdampf Heißdampf verwendet
werden. Heißdampf kann eine Temperatur von über 300°
C aufweisen und eignet sich damit unter anderem auch
zum Abtöten von Keimen. Eine Verwendung von
Heißdampf kann daher einer Entkeimung der entspre-
chenden Dosiervorrichtung bzw. des damit verarbeiteten
Tabaks während des laufenden Betriebs dienen. Auch
kann mittels des Heißdampfes ein vollständiger Austrag
des Tabaks aus der Dosierkammer weiter begünstigt
werden.
[0009] In einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form des Verfahrens kann die Dosierkammer beim Füllen
mit einem Vakuum beaufschlagt werden. So kann sicher-
gestellt werden, dass die Dosierkammer vollständig mit
Tabak befüllt wird, ohne dass sich beispielsweise uner-
wünscht große Luftzwischenräume im in der Dosierkam-
mer befindlichen Tabak bei der Befüllung ausbilden. Dies
kann beispielsweise der Fall sein, wenn der Tabak mittels
eines sogenannten Einlaufkastens in die Dosierkammer
eingefüllt und aufgrund des Eigengewichts des im Ein-
laufkasten befindlichen Tabaks der Dosierkammer ver-
dichtet wird. Im Vergleich dazu kann eine Verdichtung
des Tabaks mittels eines Vakuums immer eine gleich-
mäßige Verdichtung des Tabaks, unabhängig von der
im Einlaufkasten befindlichen Menge Tabak, sicherstel-
len.
[0010] Zur Reinigung der Dosierkammer kann die Aus-
blasluft und/oder der Wasserdampf in die leere Dosier-
kammer eingeblasen werden. Insbesondere ist es vor-
teilhaft, wenn Heißdampf zur Reinigung verwendet wird.
So können alle Dosierkammern, Zuleitungen und abfüh-
rende Förderkanäle durch einen "Leerlauf" der Dosier-
vorrichtung ohne Tabak entkeimt und gereinigt werden.
[0011] Weiter kann nach Ausblasen der Portion Tabak
aus der Dosierkammer der Portion Tabak Wasserdampf
hinzugefügt werden. Beispielsweise kann nach Austritt
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der Portion Tabak aus der Dosierkammer in einen für die
Portion Tabak vorgesehenen Förderkanal der Wasser-
dampf eingeleitet werden. Der Wasserdampf begünstigt
einen Weitertransport des Tabaks, ohne dass uner-
wünschte Anhaftungen von Tabak im Förderkanal auf-
treten. Wird als Wasserdampf Heißdampf verwendet,
kann ebenfalls eine Entkeimung des Förderkanals im
laufenden Betrieb erfolgen.
[0012] Um einen im Wesentlichen keimfreien Betrieb
der Dosiervorrichtung zu gewährleisten, kann die Aus-
blasluft keimfrei gefiltert werden. So können zwischen
der Druckluftquelle und dem zur Abgabe der Ausblasluft
vorgesehenen Ventil ein oder mehrere Filter zur keim-
freien oder keimarmen Filterung der Ausblasluft vorge-
sehen sein. Somit kann sichergestellt werden, dass über
die Ausblasluft keine unerwünschten Keime in die Do-
siervorrichtung bzw. den zu verarbeitenden Tabak ge-
langen können.
[0013] Die erfindungsgemäße Dosiervorrichtung, ins-
besondere zum Dosieren von Snus oder dergleichen, ist
aus einer Dosierplatte gebildet, in der zumindest eine
Durchgangsöffnung angeordnet ist, die eine Dosierkam-
mer ausbildet, einer Verschlusseinrichtung, die zum Ver-
schließen einer Öffnungsseite der Durchgangsöffnung
dient, und einer Befülleinrichtung, die zum Befüllen der
Dosierkammer mit einer Portion Tabak dient, und einer
Ausblaseinrichtung, die zum Ausblasen der Portion Ta-
bak aus der Dosierkammer mittels Ausblasluft dient, wo-
bei mittels der Ausblaseinrichtung der Ausblasluft Was-
serdampf hinzufügbar ist. Durch das Zusetzen bzw. Ver-
mischen der Ausblasluft mit Wasserdampf sind die vor-
stehend genannten, sich aus dem erfindungsgemäßen
Verfahren ergebenden Vorteile erzielbar.
[0014] Um die Dosierkammer für eine verbesserte Do-
sierung mit einem Vakuum beaufschlagen zu können,
kann die Dosierplatte eine luftdurchlässige Wandung
aufweisen. Die Wandung kann aus einem porösen Ma-
terial bestehen oder eine Vielzahl kleiner Bohrungen auf-
weisen, durch das bzw. die Luft aus der Dosierkammer
entweichen kann. Beispielsweise kann das poröse Ma-
terial ein gesintertes Material sein. So kann auch in der
Dosierplatte im Bereich der Dosierkammer ein Ringkanal
vorgesehen sein, welcher einer Abführung der durch die
betreffende Wandung abgesaugten Luft dient.
[0015] Auch kann die Verschlusseinrichtung eine luft-
durchlässige Wandung aufweisen. Die Verschlussvor-
richtung kann beispielsweise als eine Platte bzw. ein
Schleifteller, ein Stempel, eine Klappe oder ein Schieber
im Bereich einer Unterseite der Dosierplatte ausgebildet
sein. Über die luftdurchlässige Wandung, welche eben-
falls wieder aus einem porösen Material oder als eine
Wandung mit kleinen Bohrungen ausgebildet sein kann,
kann Luft zur Ausbildung eines Vakuums in der Dosier-
kammer abgesaugt werden. Wenn ein Ausblasen der
Portion Tabak über die Verschlusseinrichtung, also eine
Entleerung der Dosierkammer nach oben erfolgen soll,
kann auch über die luftdurchlässige Wandung der Ver-
schlusseinrichtung Ausblasluft in die Dosierkammer ein-

geblasen werden.
[0016] Diese Art des Ausblasens ist insbesondere
dann vorteilhaft, wenn eine Größe der Dosierkammer
verstellbar ausgebildet ist. So kann unabhängig von ei-
nem eingestellten Volumen der Dosierkammer immer ein
Ausblasen erfolgen, ohne dass ein aufwendiger Umbau
der Dosiervorrichtung erfolgen müsste.
[0017] Die Größe der Dosierkammer kann besonders
leicht verstellt werden, wenn die Verschlusseinrichtung
einen Stempel aufweist, der innerhalb der Durchgangs-
öffnung relativ zu dieser bewegbar angeordnet ist. Der
Stempel bzw. Kolben kann einem Durchmesser der
Durchgangsöffnung angepasst sein, so dass er diese
vollständig verschließt und eine Auf- bzw. Abbewegung
des Stempels relativ zur Dosierplatte eine Volumenän-
derung der Dosierkammer bewirkt. So kann auch wäh-
rend des laufenden Betriebs der Dosiervorrichtung eine
einfache Korrektur oder Änderung einer Portionsgröße
durchgeführt werden.
[0018] Ein der Ausblasluft Zusetzen von Wasser-
dampf, insbesondere Heißdampf, kann zwangsläufig zu
einer Temperaturerhöhung der mit der Ausblasluft in Be-
rührung kommenden Bauteile der Dosiervorrichtung füh-
ren. Um eine gegebenenfalls unerwünschte Tempera-
turerhöhung in diesem Bereichen zu vermeiden, kann
die Ausblaseinrichtung eine temperaturisolierte Ausblas-
luftzuführung aufweisen. Eine derartige Temperaturiso-
lierung kann unter anderem sinnvoll sein, wenn über ei-
nen Stempel der Verschlusseinrichtung die Ausblasluft
in die Dosierkammer gelangt. So kann vermieden wer-
den, dass sich der Stempel bzw. die gesamte Verschlus-
seinrichtung unzuträglich erwärmt. Die Ausblasluftzufüh-
rung kann beispielsweise als eine temperaturisolierte
Rohrleitung ausgeführt sein, die bis in einen Bereich ei-
ner luftdurchlässigen Innenwandung der Verschlussein-
richtung führt.
[0019] Um einen vollständigen Austrag von Tabak aus
der Dosierkammer weiter zu begünstigen, kann die Do-
sierkammer zumindest abschnittsweise eine konische
Innenwandung aufweisen. Ein sich in Förderrichtung der
Portion Tabak verbreiternder Konus kann sicherstellen,
dass sich die Portion Tabak aus der Dosierkammer leicht
löst und nicht zwischen gegenüberliegenden Wandbe-
reichen der Dosierkammer verklemmt wird. Eine koni-
sche Form der Innenwandung kann entlang einer ge-
samten Länge der Dosierkammer oder auch nur ab-
schnittsweise ausgebildet sein. Weiter ist es vorteilhaft,
wenn zumindest eine Innenwandung oder auch alle In-
nenwandungen der Dosierkammern aus Polytetrafluore-
thylen (PTFE) ausgebildet ist bzw. sind. Das PTFE kann
in Art einer Antihaftbeschichtung auf der Innenwandung
aufgebracht sein. Der Werkstoff PTFE bzw. ein Werk-
stoffgemisch auf Basis von PTFE kann wirkungsvoll ein
Anhaften von Tabak in der Dosierkammer verhindern.
[0020] Die Innenwandung kann aus einer Buchse, wel-
che beispielsweise aus einem Kunststoffmaterial be-
steht, gebildet sein. Dadurch kann die Innenwandung
einfach hergestellt und ausgewechselt werden. So kann
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das PTFE in Form einer ringförmigen, gesinterten Buch-
se ausgebildet sein, die in die Dosierkammer ausbilden-
de Durchgangsöffnung eingesetzt ist. Dann kann die
ringförmige Buchse auch eine luftdurchlässige Wandung
ausbilden. Weiter kann die Buchse einen Bund aufwei-
sen, der die Dosierplatte überragt und eine Anlagefläche
zur Auflage auf dem Drehteller ausbildet. Dadurch kann
eine Reibung zwischen der Dosierplatte und dem Dreh-
teller vermindert werden. Ist der Bund abgenutzt, kann
die Buchse einfach ausgewechselt werden.
[0021] In Förderrichtung der Dosierkammer kann
nachgeordnet ein Förderkanal angeordnet sein, dessen
Innenwandung aus Polytetrafluorethylen gebildet ist.
Folglich kann die Innenwandung des Förderkanals aus
einer aus PTFE gebildeten Antihaftbeschichtung beste-
hen. So kann vermieden werden, dass der aus der Do-
sierkammer ausgeblasene Tabak an der Innenwandung
des Förderkanals anhaftet.
[0022] Die kann auch Dosierkammer durch eine Mehr-
zahl von Durchgangsbohrungen ausgebildet sein. D. h.
die Dosierkammer besteht dann aus mehreren Durch-
gangsbohrungen, die zusammen die Dosierkammer
ausbilden. Ein vollständiges Ausblasen von Tabak kann
dadurch noch weiter begünstigt werden. Dies ergibt sich
insbesondere durch eine günstigere Verteilung eine Luft-
drucks über einen so ausgebildeten Querschnitt der Do-
sierkammer.
[0023] Um eine Dosierung bzw. Portionierung mittels
der Dosiervorrichtung bzw. Portionierung mittels der Do-
siervorrichtung zu beschleunigen bzw. um große Men-
gen von Tabak gleichzeitig verarbeiten zu können, kann
eine Reihe von Durchgangsöffnungen in der Dosierplatte
ausgebildet sein, die jeweils eine Dosierkammer ausbil-
den. Die Durchgangsöffnungen können in einer Reihe
zur gleichzeitigen Durchführung eines Arbeitsschrittes
oder/und in einer Reihe zur Durchführung einer Abfolge
von Arbeitsschritten angeordnet sein. Beispielsweise
kann die Dosierplatte als ein sogenannter Drehteller mit
einer Vielzahl von auf verschiedenen Durchmessern be-
findlichen Durchgangsöffnungen ausgebildet sein.
[0024] Weitere vorteilhafte Ausführungsformen der
Vorrichtung ergeben sich aus den Merkmalsbeschrei-
bungen, der auf den Verfahrensanspruch 1 rückbezoge-
nen Unteransprüche.
[0025] Nachfolgend wird die Erfindung unter Bezug-
nahme auf die beigefügten Zeichnungen näher erläutert.
[0026] Es zeigen:

Fig. 1: eine schematische Schnittansicht einer ersten
Ausführungsform einer Dosiervorrichtung;

Fig. 2: eine schematische Schnittansicht einer zwei-
ten Ausführungsform einer Dosiervorrichtung;

Fig. 3: eine Teilansicht einer Dosierplatte in einer
Draufsicht.

[0027] Fig. 1 zeigt eine erste Ausführungsform einer

Dosiervorrichtung 10, wobei die Dosiervorrichtung 10
aus einer in Richtung eines Pfeils 11 bewegbaren Do-
sierplatte 12, einem, eine Verschlusseinrichtung ausbil-
denden, fest montierten Schleifteller 13, einer Befüllein-
richtung 14 und einer Ausblaseinrichtung 15 gebildet ist.
In der Dosierplatte ist eine Mehrzahl von Durchgangs-
bohrungen 16 ausgebildet, die jeweils Dosierkammern
17, 18 und 19 ausbilden. Die hier beispielhaft dargestellte
Dosierkammer 17 weist eine Innenwandung 20 auf, die
vom Material der Dosierplatte 12 gebildet wird. Bei der
alternativ dargestellten Dosierkammer 18 ist in die
Durchgangsbohrung 16 eine gerade Buchse 21 aus Po-
lytetrafluorethylen (PTFE) eingesetzt, welche eine In-
nenwandung 22 der Dosierkammer 18 ausbildet. Eine
weitere, hier mit der Dosierkammer 19 dargestellte Aus-
führungsform umfasst eine Buchse 23 aus PTFE, deren
Innenwandung 24 in Form eines sich nach unten öffnen-
den Konus 25 ausgebildet ist. Insbesondere die Verwen-
dung von PTFE zur Ausbildung der Innenwandung 22
bzw. 24, als auch die Konusform der Innenwandung 24
begünstigt eine vollständige Entleerung der Dosierkam-
mer 18 bzw. 19.
[0028] Die Dosierkammern 17, 18 und 19 werden je-
weils auf einer Unterseite 26 der Dosierplatte 12 mittels
des Schleiftellers 13 abgedeckt und so verschlossen. Im
Schleifteller 13 ist eine Auslassöffnung 27 ausgebildet,
die, wie hier beispielhaft dargestellt, eine Ausgabe von
Tabak 28 aus der Dosierkammer 17 in einer mit einem
Pfeil 29 gekennzeichneten Förderrichtung ermöglicht.
Die jeweiligen Dosierkammern 17, 18 und 19 werden
durch die Relativbewegung der Dosierplatte 12 in Rich-
tung des Pfeils 11 über der Auslassöffnung 27 positio-
niert.
[0029] Die Befülleinrichtung 14 umfasst einen soge-
nannten Einlaufkasten 30, welcher mit losem Tabak 28
teilweise gefüllt und über der Dosierplatte 12 angeordnet
ist. Weiter ist ein höhenverstellbarer Sensor 31 vorgese-
hen, welcher eine Füllhöhe des Einlaufkastens 30 über-
wacht und somit eine Einstellung einer Verdichtung des
Tabaks 28 in den Dosierkammern 17, 18 und 19 durch
ein Eigengewicht des Tabaks 28 ermöglicht. Da der Ein-
laufkasten 30 relativ zum Schleifteller 13 starr angeord-
net ist und eine Oberseite 32 der Dosierplatte 12 abdeckt,
erfolgt eine Befüllung der Dosierkammern 17, 18 und 19,
wie hier am Beispiel der Dosierkammer 19 gezeigt, durch
eine Bewegung derselben unterhalb des Einlaufkastens
30 derart, dass der Tabak 28 in die Dosierkammer 19
durch Eigengewicht einfließen kann. Eine vollständige
und kompakte Füllung wird dadurch noch unterstützt,
dass am Schleifteller 13 eine poröse Wandung 33 unter-
halb des Einlaufkastens 30 und der hier in diesem Be-
reich dargestellten Dosierkammer 19 ausgebildet ist,
welche mit einem definierten Vakuum beaufschlagt wer-
den kann. Dazu sind weiter ein die poröse Wandung 33
abdeckender Kanal 34 sowie eine am Kanal 34 ange-
schlossene Vakuumleitung 35 vorgesehen.
[0030] Nachdem die hier dargestellte Dosierkammer
19 mit Tabak 28 befüllt ist und somit eine Portion 36 ent-
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hält, wird die Dosierkammer 19 in Richtung des Pfeils
mittels einer Bewegung der Dosierplatte 12 an die hier
dargestellte Position der Dosierkammer 17 über der Aus-
lassöffnung 27 bewegt. Unterhalb der Auslassöffnung 27
ist ein trichterförmiger Förderkanal 37 an den Schleifteller
13 zur Weiterleitung des Tabaks 28 angeordnet. Ober-
halb der Auslassöffnung 27 ist an der Oberseite 32 der
Dosierplatte 12 ein trichterförmiger Ausblaskanal 38 re-
lativ zur Auslassöffnung 27 starr angeordnet. An einem
einem Trichterende 39 abgewandten Ende 40 des Aus-
blaskanals 38 ist ein Ventil 41 mit einer daran ange-
schlossenen Druckluftleitung 42 einer Druckluftquelle 43
angeordnet. In die Druckluftleitung 42 sind Filter 44 zum
Entkeimen der Ausblasluft eingekoppelt. Durch ein kurz-
zeitiges Öffnen des Ventils 41 wird ein Luftstoß in Rich-
tung des Pfeils 45 auf die Oberseite 32 der Dosierplatte
12 bewirkt, welcher ein Ausstoßen des Tabaks 28 aus
der gefüllten Dosierkammer 17 zur Folge hat. Ergänzend
dazu umfasst die Ausblaseinrichtung 15 eine Wasser-
dampfquelle 46, von der hier nicht dargestellter Wasser-
dampf über einen Dampfkanal 47 in den Ausblaskanal
38 eingeleitet und der hier ebenfalls nicht sichtbaren Aus-
blasluft beigemischt wird. Optional kann am Trichterende
39 ein weiteres Ventil 48 vorgesehen sein, mittels dem
der Ausblaskanal 38 verschlossen werden kann.
[0031] Fig. 2 zeigt eine zweite Ausführungsform einer
Dosiervorrichtung 49, bei der eine Portion 50, gebildet
aus Tabak 28 in Richtung eines Pfeils 51 nach oben aus
einer Dosierplatte 52 ausgestoßen bzw. ausgeblasen
wird. In der Dosierplatte 52 ist eine Durchgangsbohrung
53 ausgebildet in die eine Hülse 54 aus PTFE eingesetzt
ist, wobei die Hülse 54 luftdurchlässig ausgebildet ist.
Weiter ist in der Durchgangsbohrung 53 eine ringförmige
Nut 55 ausgebildet, welche über einen Vakuumkanal 56
und ein Koppelelement 57 an eine Vakuumleitung 58 an-
geschlossen ist. Eine so ausgebildete Dosierkammer 59
kann daher zur Befüllung mit Tabak 28 mit einem Ein-
laufkasten, wie zu Fig. 1 beschrieben, mit einem Vakuum
beaufschlagt werden. Unterhalb der Dosierplatte 52 ist
ein relativ zur Dosierplatte 52 verstellbarer Dosierteller
60 mit einem Stempel 61, welcher längsbeweglich in der
Dosierkammer 59 angeordnet ist, ausgebildet. Die Do-
sierplatte 52 und der Dosierteller 60 sind gemeinsam um
eine Achse 62 drehbar. Innerhalb des Stempels 61 und
des Dosiertellers 60 ist ein Ausblaskanal 63 angeordnet,
der gegenüber dem Material des Stempels 61 und des
Dosiertellers 60 temperaturisoliert ist. Der Ausblaskanal
63 ist an eine Druckluftleitung 64 mit Filtern 65 und eine
Druckluftquelle 66 angeschlossen. Weiter ist eine
Heißdampfquelle 67 vorgesehen, die über eine Heiß-
dampfleitung 68 Heißdampf in die Druckluftleitung 64
einspeist. Die Vakuumleitung 58 und die Druckluftleitung
64 sind jeweils über die Koppelelemente 70 bzw. 71 an
den Vakuumkanal 56 in der Dosierplatte 52 und einen
Ausblaskanal 63 in dem Dosierteller 60 so angeschlos-
sen, dass eine Drehung der Dosierplatte 52 und des Do-
siertellers 60 relativ zur Vakuumleitung 58 bzw. Druck-
luftleitung 64 möglich ist. Eine Stirnseite 72 des Stempels

61 weist eine poröse Wandung 73 auf, durch die Aus-
blasluft vom Ausblaskanal 63 in die Dosierkammer 59
eingeblasen werden kann. Die in der Dosierkammer 59
befindliche Portion 50 kann demzufolge aus der Dosier-
kammer 59 vollständig ausgestoßen werden und gelangt
in ein Trichterende 74 eines Förderkanals 75. An einer,
an dem Trichterende 74 anschließenden Förderleitung
76 des Förderkanals 75 kann optional eine weitere Heiß-
dampfquelle 77 mit einem Ventil 78 angekoppelt sein, so
dass ebenfalls in die Förderleitung 76 Heißdampf einge-
leitet werden kann.
[0032] Fig. 3 zeigt eine Dosierplatte 79 in einer Drauf-
sicht und in einem Teilausschnitt, die um eine Achse 80
drehbar angeordnet ist. In der Dosierplatte 79 ist eine
Mehrzahl von Durchgangsbohrungen 81 angeordnet, die
jeweils Dosierkammern 82 in einer Reihenanordnung
mehrreihig und Dosierkammern 83 in einer Reihenan-
ordnung einreihig ausbilden.

Patentansprüche

1. Dosierverfahren, insbesondere zum Dosieren von
Snus oder dergleichen, wobei eine Portion Tabak
(28, 36, 50) in eine Dosierkammer (17, 18, 19, 59,
82, 83) einer Dosiervorrichtung (10, 49) gefüllt wird,
wobei die Portion Tabak mittels Ausblasluft aus der
Dosierkammer ausgeblasen wird,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Ausblasluft Wasserdampf hinzugefügt
wird.

2. Dosierverfahren nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass als Wasserdampf Heißdampf verwendet wird.

3. Dosierverfahren nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Dosierkammer (17, 18, 19, 59, 82, 83) beim
Befüllen mit einem Vakuum beaufschlagt wird.

4. Dosierverfahren nach einem der vorangehenden
Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Ausblasluft und/oder der Wasserdampf in
eine leere Dosierkammer (17, 18, 19, 59, 82, 83)
eingeblasen wird.

5. Dosierverfahren nach einem der vorangehenden
Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass nach Ausblasen der Portion Tabak (28, 36, 50)
aus der Dosierkammer (17, 18, 19, 59) der Portion
Tabak Wasserdampf hinzugefügt wird.

6. Dosierverfahren nach einem der vorangehenden
Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
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dass die Ausblasluft keimfrei gefiltert wird.

7. Dosiervorrichtung (10, 49), insbesondere zum Do-
sieren von Snus oder dergleichen, gebildet aus einer
Dosierplatte (12, 52, 79), in der zumindest eine
Durchgangsöffnung (16, 53, 81) angeordnet ist, die
eine Dosierkammer (17, 18, 19, 59, 82, 83) ausbildet,
einer Verschlusseinrichtung, die zum Verschließen
einer Öffnungsseite der Durchgangsöffnung dient,
einer Befülleinrichtung (14), die zum Befüllen der Do-
sierkammer mit einer Portion Tabak (28, 36, 50)
dient, und einer Ausblaseinrichtung (15), die zum
Ausblasen der Portion Tabak aus der Dosierkammer
mittels Ausblasluft dient,
dadurch gekennzeichnet,
dass mittels der Ausblaseinrichtung der Ausblasluft
Wasserdampf hinzufügbar ist.

8. Dosiervorrichtung nach Anspruch 7,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Dosierplatte (52, 79) eine luftdurchlässige
Wandung (54) aufweist.

9. Dosiervorrichtung nach Anspruch 7 oder 8,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Verschlusseinrichtung (13) eine luftdurch-
lässige Wandung (33) aufweist.

10. Dosiervorrichtung nach einem der Ansprüche 7 bis
9,
dadurch gekennzeichnet,
dass eine Größe der Dosierkammer (59, 82, 83) ver-
stellbar ausgebildet ist.

11. Dosiervorrichtung nach Anspruch 10,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Verschlusseinrichtung einen Stempel (61)
aufweist, der innerhalb der Durchgangsöffnung (53,
81) relativ zu dieser bewegbar angeordnet ist.

12. Dosiervorrichtung nach einem der Ansprüche 7 bis
11,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Ausblaseinrichtung (15) eine temperaturi-
solierte Ausblasluftzuführung (38, 63) aufweist.

13. Dosiervorrichtung nach einem der Ansprüche 7 bis
12,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Dosierkammer (19) zumindest abschnitts-
weise eine konische Innenwandung (24) aufweist.

14. Dosiervorrichtung nach einem der Ansprüche 7 bis
13,
dadurch gekennzeichnet,
dass zumindest eine Innenwandung (22, 24) der Do-
sierkammer (18, 19, 59) aus Polytetrafluorethylen
ausgebildet ist.

15. Dosiervorrichtung nach einem der Ansprüche 13 bis
14,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Innenwandung (22, 24) aus einer Buchse
(21, 23) gebildet ist.

16. Dosiervorrichtung nach einem der Ansprüche 7 bis
15,
dadurch gekennzeichnet,
dass in Förderrichtung (29, 59) der Dosierkammer
(17, 18, 19, 59, 82, 83) nachgeordnet ein Förderka-
nal (37, 75) angeordnet ist, und dass eine Innenwan-
dung des Förderkanals aus Polytetrafluorethylen ge-
bildet ist.

17. Dosiervorrichtung nach einem der Ansprüche 7 bis
16,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Dosierkammer durch eine Mehrzahl von
Durchgangsbohrungen ausgebildet ist.

18. Dosiervorrichtung nach einem der Ansprüche 7 bis
17,
dadurch gekennzeichnet,
dass eine Reihe von Durchgangsöffnungen (16, 53,
81) in der Dosierplatte (12, 52, 79) ausgebildet sind.

9 10 



EP 2 428 450 A1

7



EP 2 428 450 A1

8



EP 2 428 450 A1

9



EP 2 428 450 A1

10



EP 2 428 450 A1

11


	Bibliographie
	Beschreibung
	Ansprüche
	Zeichnungen
	Recherchenbericht

